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Nachstehende Bekanntmachung wird auf Grund
des Gesetzes über den Belagerungszustand vom
4. Juni 1851 bezw. aus Grund des bayrischen
Gesetzes über den Kriegszustand vom 5. Novem¬
ber 1912 hiermit zur allgemeinen Kenntnis ge¬
bracht mit dem Bemerken , daß jede Uebertrotung
— worunter auch verspätete oder unvollständige
Meldung fällt — , soweit nicht nach den allge¬
meinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt
find, nach § 5*) der Bekanntmachung über Bor¬
ratserhebungen vom 2 . Februar 1915 (Reichs-
Gesetzbl. S . 54 ) bestraft wird.

8 1.
Inkrafttreten der Verordnung.

Die Verordnung tritt mit Beginn des 15 . Ok¬
tober in Kraft.

8 2.
Von der Verordnung betroffene

Gegenstände.
Von der Verordnung betroffen sind: sämtliche

elektrische Maschinen nebst Anlassern und Regu¬
latoren , Transformatoren , Apparate für jede
Stromarl und Spannung der nachstehend aufge¬
führten Klaffen 1— 5:

1. Elektromotoren von mehr als 5 P8 (3,7 KW)
nebst Zubehör,

2 . Stromerzeuger (Dynamomaschinen , Genera¬
toren ) von mehr als 4,5 KW bezw. KVA
nebst Zubehör,

3 . Umformer und Motorgeneratoren von mehr
als 4,5 KW bezw. KVA an der Sekundär¬
seite nebst Zubehör,

4 . Transformatoren von mehr als 4,5 KVA
nebst Zubehör,

5. Schaktapparate . Sicherungen , Anlaß - u . Re¬
gulierapparate , Zellenschalter , Elektrizitäts¬
zähler usw . für Stromstärken von mehr als
500 A, soweit sie nicht schon als Zubehör
zu den unter 1 bi« 4 aufgeführten Maschi¬
nen und Transformatoren gehören.

8 3-
Von der Verordnung betroffene

Personen Gesellschaften usw.
Von dieser Verordnung werden betroffen:
a ) alle gewerblichen Unternehmer und Firmen,

in deren Betrieben die in § 2 aufgeführten
Gegenstände erzeugt , repariert , gebraucht,
gehandelt oder vermietet werden , soweit die
Gegenstände sich in ihrem Gewahrsam oder
bei ihnen unter Zollaufsicht befinden, ein¬
schließlich derjenigen , die ihnen zum weite¬
ren Verkauf oder Vermietung von anderen
Personen , Firmen usw . übergeben sind;

t>) alle Personen und Firmen , die solche Ge-
j genstände aus Anlaß ihres Wirtschaftsbe-

triebes , ihres Handelsbetriebes oder sonst

*) Wer vorsätzlich die Auskunft , zu der auf
Tnmd dieser Verordnung verpflichtet ist, nicht in
der gesetzten Frist erteilt , oder wissentlich unrich¬
tige oder unvollständige Angaben macht, wird mit
Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geld¬
strafe bis zu zehntausend Mark bestraft , auch kö-
nen Vorräte , die verschwiegen sind, im Urteil sür
dem Staate verfallen erklärt werden . Wer fahr-
läsiig die Auskunst , zu der er auf Grund dieser
Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetz¬
ten Frist erteilt oder unrichtige oder unvollstän¬
dige Angaben macht , wird mit Geldstrafe bis zu
dreitausend Mark oder im Unvarmögensfalle mit
Gefängnis bis zu sechs Monaten bestraft.

des Erwerbes wegen für sich oder für an¬
dere in Gewahrsam haben , oder wen» sie
sich bei ihnen unter Zollaufsicht befinde»;

e) alle Kommunen , öffentlich-rechtlichen Körper¬
schaften und Verbände und alle Gutsbezir¬
ke, in deren Betrieben solche Gegenstände
gebraucht , erzeugt , repariert , gehandelt oder
vermietet werden , oder die solche Gegen¬
stände in Gewahrsam haben , soweit die Ge¬
genstände sich in ihrem Gewahrsam oder bei
ihnen unter Zollaufsicht befinden;

d) Personen , welche zur Wiedeiveräußerung,
Reparatur oder Benutzung durch sie oder
andere bestimmte Gsgenstände der in § 2
aufgeführten Art in Gewahrsam genommen
haben , auch wenn sie im übrigen kein Han¬
delsgewerbe betreiben;

e ) alle Empfänger (der unter a bis d bezeich-
neten Art ) solcher Gegenstände , nach Emp¬
fang derselben , falls die Gegenstände sich
am Meldetage auf dem Versand befindet
und nicht bei einem der unter a bis d auf¬
geführten Unternehmer , Personen usw. im
Gewahrsam oder unter Zollaufsicht gehalten
werden.

Gegenstände , die in fremden Speichern , La
gerräumen und anderen Aufbewahrungsräumen
lagern , sind, falls der Verfügungsberechtigte sei¬
ne Vorräte nicht unter eigenem Verschluß hält,
von den Inhabern der betreffenden Aufbewah¬
rungsräume zu melden und gelten bei diesen als
den Bestimmungen dieser Verordnung unterwor¬
fen.

Zweigstellen (Zweigfabriken , Filialen , Zweig-
mreaus ) sind einzeln von den Bestimmungen die
er Verordnung betroffen.

8 4.
Meldepflicht.

Die von dieser Verordnung betroffenen Ge¬
genstände (8 2) sind von den in 8 3 Bezeich-
neten (Meldevflichtigen ) nach Maßgabe der nach-
'tehvnden Bestimmungen zu melden , soweit sie
verfügbar find.

Als „verfügbar " werden in den in 8 2 ge¬
nannten Klassen 1 bis 5 aufgeführten Gegen-
'tände angesehen , soweit sie bei den von der
Verfügung betroffenen Personen , Gesellschaften
usw . (8 3)

1. aus Lager sind,
2 . sich in Bostellung befinden , oder während des

Krieges nicht gebraucht werden,
3. aufgestellt sind, aber während des Krieges

nicht mehr gebraucht werden.
Als nicht „ verfügbar " können nur solche noch

in Betrieb befindliche Maschinen angesehen wer¬
den, für welche eine Inbetriebnahme -innerhalb
der nächsten 3 Monate schon als notwendig und
sicher vorauszusehen ist.

Bei elektrischen Anlagen , deren Belastung zeit¬
weilig verschieden ist, wie z. B . bei Elekrizitäts-
werken, Einzelanlagen , Eisfabriken , Pumpanla-
gen usw. sind für den Betrieb in der Erzeuger¬
station bezw. in Unterstationen als „ nicht ver¬
fügbar im Sinne des vorstehenden Absatzes nur
diejenigen Maschinen , Transformatoren und Appa¬
rate zu erachten , welche die höchste Belastung
decken können; hierzu darf dann noch ein weiterer
Maschinensatz als Reserve als „notwendig " ge¬
rechnet werden . Im Verteilungsnetz können als
Reserve Transformatoren mit einer Leistung von
15 v. H. der zu erwartenden Höchstbelastung ge¬
rechnet werden.

Meldungen , die bisher schon dem Kriegsmini¬
sterium oder anderen Stellen gemacht worden sind,
entbinden nicht von den durch diese Verordnung
vorgeschriebenen Meldungen.

Es ist zu lässig , auch elektrische Maschinen,
Transformatoren , Apparate usw . zu melden , de¬
ren Belastungsfähigkeit geringer ist als die in 8
2 für die Klaffen 1 bis 5 aufgefühlte.

8 5.
Meldebsftimmungeu.

Für die Meldung ist der mit Beginn de« 20.
Oktober 1915 vorhandene Bestand maßgebend.

Für die in 8 3 Absatz d bezeichneten Personen,
Gesellschaften usw . treten die Anordnungen die¬
ser Bekanntmachung erst mit Empfang oder Ein¬
lagerung der Gegenstände in Kraft.

Die Meldungen haben unter der Benutzung
der amtlichen „ Meldekarten für elektrische Ma¬
schinen, Transformatoren und Apparate " (8 6)
zu erfolgen . Auf jeder Meldekarte darf nur eine
Maschine bezw. t in Maschinensatz (Motovgenera-
tor ), ein Transformator oder Apparat gemeldet
werden.

Die Meldungen m „ffen erstattet sein
bei Abgabe von 100 Meldekarten und da¬

runter bis zum 25 . Oktober 1915,
bei Abgabe von über 100 Meldekarten bis

zum 30 . Oktober 1915.
Die Meldungen sind zu richten an:

Verteilungsstelle für elektrische Maschinen
des Kriegsministeriums , Berlin 8W 11,

Königgrätzer Str . 106.
Bei elektrischen Anlagen , deren Belastung zeit¬

weilig sehr verschieden ist (siehe 8 4 , vierter Ab¬
satz), sind die als unentbehrlich angesehenen und
deshalb nicht gemeldete » Maschinen , Transforma¬
toren und Apparate in einer besonderen Aufstel¬
lung aufznführen unter Hinzufügung der zu er¬
wartenden Höchstbelastung.

8 6.
Meldekarten.

Die Vordrucke für die ; „ amtlichen Meldekarten
sür elektrische Maschinen , Transformatoren und
Apparate " sind von der „ Verteilungsstelle für
elektrische Maschinen des Kriegsministeriums " an¬
zufordern ; sie werden auf schriftliche (frankierte)
Bestellung zugesandt , oder können dort in der
Zeit von 9 bis 11 Uhr vormittags abgeholt
werden.

Es bestehen 6 Arten von Meldekarten , und
zwar solche mit dem
Kennbuchstaben A für Gleichstrommaschinen (Ge¬

neratoren und Motoren ) ,
„ B „ Wechselstrom - (Drshstrom -)

Motoren,
„ 0 „ Wechselstrom- (Drehstcom -)

Generatoren,
„ II „ Motorgeaeratoren oder Um¬

former,
„ E „ Transformatoren,
„ P „ Apparate.

Bei öent Anfordern der Meldekarten ist stets
besonders anzugeben , wieviel von jeder Art
(Kennbuchstaben ) benötigt werden.

Aus ven Meldekarten ist anzugeben ob etwa
und gegebenenfalls durch welche Stelle bereits
eine Beschlagnahme der zu meldenden Gegen¬
stände erfolgt ist.

Sämtliche in den Meldekarten gestellten Fra¬
gen sind genau zu beantworten . Weitere Mit¬
teilungen irgendwelcher Art dürfen die Melde¬
karten nicht enthalten.



Die Meldska »ten sind, geordnet nach gleichar
ngen Kennbuchstaben und innerhalb de» Buchst»
den« nach der Leistung , frankiert an die „ Ver
teilungstell « für elektrische Maschinen do« Kriegs-
ministEm », Berlin SW 11, Königgrätzer 6t «.
106 vorschriftsmäßig auSzefüllt bi» zu den
oben festgesetzten Zeitpunkten (§ 5) einzureichen.

§ 7.

Nachweis der Bestandsvorändernng.
S » sind Verzeichnisse einzurichren , au « welchen

dm jeweilige Bestand der den Anordnungen die¬
ser Bekanntmachung unterliegenden elektrischen
Maschinen , Transformatoren und Apparate er¬
sichtlich ist.

Aendern sich die Bestände nach dem für di»
Bestandsaufnahme festgesetzten Meldetag (SO.
Oktober 1915 ), so muß im Falke de« Besitz¬
wechsels au » den Verzeichnissen ersichtlich sein,
m wessen Gewahrsam die Gegenstände überge¬
gangen sind . Der Besitzwechsel selbst wird je
doch durch diese Verordnung nicht beschränkt.

Die Aenderung muß von dem bisherigen
Besitzer innerhalb von 3 Tagen an die in § 5
genannte Vertetlungsstelle gemeldet werden un¬
ter Angabe , zu welchem Zwecke die Maschinen
ufw . bei dem neuen Besitzer gebraucht werden
sollen; dabei sind anMgeben : Art de» Betrie-
bes und Art der besonderen Verwendung der
betreffenden einzelnen Gegenstände . Der neue
Besttzsr muß , fall » de» von ihm erworbene Ge¬
genstand nach den Bestimmungen de« § 4 bei
ihm als „verfügbar " gilt , denselben innerhalb
3 Tagen nach Empfang melden . Zweigstellen

uSterVafe ) einzeln betroffen . (Vgl . § 3
Maschinen , Tran «formatoren und Apparate

welche nach dom SO. Oktober 1915 fertiggestellt
oder nach diesem Zeitpunkt erst „ verfügbar " ge-
worden sind, müssen, soweit sie gemäß § 4 zu
melden sind, innerhalb 3 Tagen gemeldet werden.
h. « •o “? -1*®« '! der Polizei und Militärbehör-
den . st die Prüfung der Verzeichnisse sowie die
Bes,chUgung aller in dem Verzeichnt » auigeführ-
3lLn ? T ,,Ü nk* Besichtigung aller
Raume , in denen Gegenstände vermutet werden
tonnen , die den Anordnungen dieser Bekannt
machung unterligrn , gestattet.

8 8-
Bo « de» Ausnahme «.

Von den obenstehenden Bestimmungen sind
solche vorder Verordnung betroffenen Gegen¬
stände (§ 2) »»«genommen , die nach dem Zeit¬
punkt de» Inkrafttreten » diese, Verordnung aus
dem Auslande bezogen werden.

§ 9.

2*"käge «»f Streichung ufw . Aufragen.
Sollten di« in § 4 gegebenen Bestimmungen

Anlaß zu Zweifeln über die „ Verfügbarkeit " der
von der Verordnung betroffenen Gegenstände
geben , oder sollten im Falle der Entziehung
dieser , Gegenstände empfindliche Betriebsstörun¬
gen zu befürchten sein , so kann ein Antrag auf
Streichung eingereicht werden . Diese Gegen
stände sind irdoch in jedem Falle zuvor zu mel>den.

nJI ae <n ,ltr i 9‘ unb * nfr a0en' welche die vorlj!
gende Verordnung betreffen , sind an die „ V
teilungsstelle für elekrische Maschinen des Striea
mmfiemm «, Berlin SW 11 , Königgrätzer
106 " zu richten.

§ 10.

Äw - ck dieser « estandsanfnahme.
fbiefe  Bestandsaufnahme wird beabsich

m  rJ tUP tr <./ Um 33011B<m ueuen elektrisch^
Maschrnen , Apparaten usw . zu sparen . Di
Anträge auf Freigabe von Kupfer zur Herstel"
lung dieser Gegenständ « sind dement sprechen! '
vom lo . Oktober 1915 ab nicht mehr an di>
llr .-g. -Rohstoff -Abt - tlung de« Kriegsministeri

8 5 öenannte Vertej.
lungsstelle einzureichen . Hier wird nach ben!T
g m‘“ ®S Bbf n ob entsprechet
de oder ähnliche brauchbare Maschinen usw
verfügbar sind. Ist dies nicht der Fall , so
" « d-n Anträge ° n di- „ Fabriken . Abtei
lung de« Kr,egsmmtstermms " geleitet , wo sie da-
^ S«pruft werden , ob das Kupfer usw
irch durch Z,nk oder Eisen ersetzen läßt , ob die'
Maschinen usw. im Interesse der Heeresver¬
waltung gebraucht werden , oder ob sich etwa
eine andere Betriebsart ermöglichen läßt Von
hier aus werden sann die Anträge nötigenfalls

ÄÄ ‘6,rita8** * «
Frankfurt (Main), den 15. Oktober 1915.
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* Hadamar , 17. Sept. Gebern Nachmittag
Ilhr fand eine Sitzung der Herren des Mag:

U« und der Stadtverordneten im Sitzungssaa
d«e vorlj, Rathauses unter dem Vorsitze des Herrn
"e „Vn^ tverordnetenvorstehers Preußer statt.

^Anwesend waren die Herren Stadtverordneten
L>t,^ s, Heffe, Metz, Müller, Stahl , Schollen

ger. Am Magistratstische saßen die
cren: Bürgermeister Dr. Decher, Beigeordne
Gotthardt, Notar Bertram, Weyher.

Tagesordnung:
. Terminbestimmnngffür die Stadtverordneten
allen im nächsten Monat und Wahl zweier

)me.
beabsich

ektrische,
i. Di
Herste!M -x.sprechen.

sprechen-
n usw
fall,
n«Abtei-
i sie da
r usw.
ob die
resver-

etwa
Bon

renfall«
e von

1915.

fi.lt.

.2. Geldbeschaffung für die 20000 Mark-Zeich-
Sä der Stadt an der 3. Kriegsanleihe.

n,m,'v3.  Weitere Anleihe von 10000 Mark für
-vertei-jbgtzfamilien-Unterstützung

^t . Kriegs- Fürsorge
5. Beitrag für die Liebisgaben- Annahmestel-
in Frankfurt a. M.
. Vertrag über Vermietung einer Wohnung
altsn Konvikt.

u 1, Der Termin für die demnächst stattfin-
>de Stadtverordnetenwahlensind auf Montag

15. November festgesetzt und zwar für die
Abteilung in der Zeit von 11—1 Uhr, 2.
leilung 3 — 5 Uhr, 1. Abteilung 5
r. Zu Wahlbeisitzern sind ernannt die Her-

Fohr, Härter, deren Stellvertreter Preußer,
rtram.
Zu 2. Die Beschaffung der Kriegsanleihe soll
ich Lombardierung der Wertpapiere bei der
ss. Sparkaffe erfolgen.
Zu 3. Die Versammlung beschloß 10000 Mk.
Kriegsfamilien-Unterstützung bei der Kreis-

rkaff» anzuleihen. Die Tilgung erfolgt durch
rlichen Abtrag von 2 Prozent.
Zu 4. Herr Bürgermeister Dr. Decher gab
Versammlung bekannt, daß die Städte des

gierungsbezirks ein Einkaufsgenossenschaftmit
H. mit dem Sitz in Limburg gegründet hät-

Hierzu habe jede Stadt eine Einlage von
DO Mk. zu leisten. Der Zweck sei die billige
chaffung von Lebensmittel von der Central-
ikaufS-Genoffenschaft Berlin. Dar Bezug
hauptsächlich für die Kaufleute eingerichtet
d erfolgt gegen bar. Die Versammlung be-
oß der Gesellschft beizutreten, auch wurde die
lidtkasse ermächtigt bei Bezug von Waren die
rlage zU machen.
Zu 5. Wurde ein Betrag von monatlich 20
art während der Kricgsdauer bewilligt.
Zu 6. Der Mietvertrag wurde genehmigt.
' Hadamar , 16. Okt. (Nacheichung der Ma-
und Gewichte,) Gemäß § 11 der Maß -und

iivichtSordnung vom 30. Mail 908 müssen die
n eichpflichtigen Verkehre dienenden Meßgeräte,
eLängen- und FlüffigkeitSmaße, Meßwerkzeuge,
>hlmaße, Gewichte und Wagen unter 30000
logramm Tragfähigkeit alle zwei Jahre zu>r
cheichung vorgelegt werden.

Bei der Nacheichung werden die Meßgeräte
auf ihre Velkehrsfähigkeit geprüft und dann ne¬
ben dem Eichstempel mit dem Jahreszeichen ver-
sehen. Unbrauchbare oder unzuläffigbefun-ene
Meßgeräte werden mit kassiertemStempel dem
Eigentümer zurückgegeben, irgend eine Bestrafung
tritt hierbei nicht ein.

Im Krcise Limburg wird die Nacheichung im
Jahre 1915 im ehemaligen Amt Hadamar wie
folgt stattfinden:

In Hadamar (Alte Schule) vom 14. einsch
18. Dez. Ebendaselbst für Faulbach vom 21
einschl. 24. Dez.; für Malmeneich, Niederhadamar,
Niederzeuzheim, Oberzeuzheim vom 27. pinschl
29. Dez.

In Frickhofen (Gemeindezimmer ) v. 20.
einschl. 23. Okt.; ebendaselbst am 25. Okt. für
die Orte: Dorndorf, Mühlbach, Thalheim, Wald
mannshausen.

In Langendernbach (Gomeindebackhaus)
vom 27. einschl. 29. Okl.; ebendaselbst an^den
selben Tagen für Wilsenroth.

In E llar (Rathaus ) vom 1. einschl. 5. Nov.
ebendaselbst am gleichen Termine für die Orte
Dorchheim, Fussingen, Hangenmeilingen, Hausen
Heuchelheim, Hintermeilingen und Lahr.

In Oberweyer (Gemeindezimmer) am 8. und
9. Nov.; ebendaselbst an den gleichen Tagen für
Niederweyer und Steinbach.

Alle Gewerbetreibenden, Großhandlungen, Fab
rikbetriebe und Landwirte, lofern sie irgendwel
che Erzeugnisse nach Maß und Gewicht verkaufen
oder den Umfang der Leistungen danach bestim
men, werden aufgefordert ihre eichpflichtigen
Meßgeräte in den angegeben Nacheichungslokalen
zur festgesetzten Zeit gereinigt  vorzulegen. Un¬
gereinigte Gegenstände werden zurückgewiesen.

* Hadamar , 15. Okt. Eine am gestrigen
Tage erschienene Bekanntmachung befaßt sich mit
der Bestandsaufnahme von elektrischen Maschinen
Transformatoren und Apparaten. Nach dieser
Bekanntmachung sind alle Besitzer elektrischer Ma¬
chinen, Transformatoren und Apparaten, die
ich auf Lager befinden oder während des Krie

ges entbehrlich sind verpflichtet, diese Bestände der
Verteilungsstelle für elektrische Maschinen des

Kriegsmintsteriums" Berlin 8W. 11, Königgrätzer
raße 106, unter Benutzung der vorgeschriebenen

Meldekarte anzumelden.
Die Meldung hat zu erfolgen:

a) bis zum 25. Olt . 1915, sofern die zu
meldende Anzahl an elektrischen Maschinen
Transformatoren und Apparaten 100
Stück oder darunter beträgt;

b) bis zum 30 Oktober 1915, sofern über
100 elektrische Maschinen, Transfoimalo
ren und Apparate zu melden sind.

Die VerteilungSstelle für elektrische Maschine»
ist der Fabriken-Abteilung des Kriegsministeriums
angegliedert. Sie vermittelt die Deckung des
Bedarfs an elektrischen Maschinen. Dte Bekant- I
machang enthält noch eine ganze Reihe näherer!

Bestimmungen, so über die Art der zu melden¬
den Mpschinen, über Meldepflicht bei eintreten»
den Veränderungenusw.
Die wundersame Heilung eines

Kriegsstummen.
Ein französischer Marinesoldat — so berichtet

der Excelsior—, der das Unglück gehabt hatte
infolge eines durch den Kampf herbeigeführten
Rervenchoks stumm zu werden, ging Sonntags
im Bois de Boulogn« spazieren. Während er
dem Spiel der Kinder zusah, die ihre kleinen
Schiffchen auf einem Teich treiben ließen, gewahr¬
te er plötzlich wi ein Knabe der sich zu weit
vorgebeugt hatte, ins Waffer zu fallen drohte.
Blitzschnell stürzte er sich auf das Kind und
rettete es noch im letzten Augenblick jdurch ei¬
nen festen Griff, wobei er ausrief: Halt, du
Landratte! Die Bewegung des Schreckens hatte
ihm die Sprache wiedergegeben.

Pegonds Voraussage.
Der sranzösische Sturzflieger Pegoud, der

kürzlich im Kampf gegen ein deutŝ es Flugzeug
fiel, war noch vor wenigen Jahren ein einfa¬
cher schlecht bezahlter Arbeiter. Er wurde
Mechaniker und schließlich Pilot uns führte
vor zwei Jahren in den Hauptstädten Europas
seine Sturzflüge vor, die ihm in kurzer Zeit
ein ansehnliches Vermögen einbrachten. Interes¬
sant ist, sofern man dem Bericht eines Mitar¬
beiters des Daily Telegraph glauben darf, daß
Pegoud nach seinem Eintritt in den Kriegs¬
dienst von dem ihm bevorstehenden Ende fest
überzeugt war. Während eines Urlaubs in
Paris erklärte er dem englischen Journalisten:
Ich weiß ganz genau, wie ich enden werde.

Ich bin fest überzeugt von der Art und der
Zeit meines Todes. Ich weiß es ganz genau
und es kann durch nichts vermieden werden!

Johann Jung, Hadamar.
Buchhandlung - und Buchbinderei.

[ Illustr. Kriegsgeschichte . — 111. Zeitung
Modeschriften. Unterhaltungsbeilagen.

Stellesucheude
ffM* Aurwnhl der geeigneten
2nsertto,»organeu. Besorgung
der betreffenden Annoncen an
die älteste Annoncen-Erp. von
A-asenstet» L Kogler

Krnnkfnrta. M. wenden.

I

Im Verlage von Rud . Bechtold & Comp 3V et-
baden ist erschienen(zu beziehen durch alle Buch- u. Schreib-
materilien-Handlungen).

Nassauischer Allgemeiner
Landes -Kalender

für das Jahr 191«
Redigiertv. W. Wittgen. — 72 S . 4®, geh. — Preis 25 Pfg.

Inhalt : Gott zum Gruß! — Genealogie des Königlichen
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Zuversicht,  von Dr. E. Spielmann. — Steinheimers
Heinrich,  eine Erzählung von W. Wittgen. — Mutter,
Skizze von Else Sparwoffer. — Dlarie Sauer,  eine
naffauische Dichterin, von Dr. theol. H. Schloffer. — Aus
heiliger Zeit . — Kriegsgedichte  von Marie Sauer . —
Eine deutsche Heldentat. —Vermischtes — Anzeigen.

Wiederverkiiuser gesucht!

Mil - IimliiMts-
»d Altersversicherungsquittungen
haben in der Druckerei von I . Jtö. Hölter

MverordnetMhlen.
Die Wahlen zur regelmäßigen Ergänzungswahlen der Stadt¬

verordnetenversammlung werden für dieses Jahr auf Montag
den 15 . November 1915 festgesetzt und zwar wählt:

die 5 . Abteilung Vormiltags von 11 — 1 Uhr.
die 2 . Abteilung Nachmittags von 3 — 6 Uhr,
die 1. Abteilung Nachmittags von 5 — 6 Uhr.

Als Wahllokal dient der Stadtverordnetensitzungssaal.
Hadamar , den 16. Oktober 1915.

Der Magistrat:
Dr Decher.



Weiße Wäsche aus Leinen,Halbleinen , Baumwolle usw.
Bunte Wasche, echtfarbig oder bedruckt
Wonwäsche, wie Unterzeuge , Strümpfe , wollene lacken
Schals , Handschuhe , Wolldecken usw.
rlanellblusen und Musselinkleider
Weiße Wollcheviots und Kaschmirkleider oder Blusen
uardinen , Schleier, Spitzenblusen
Stickereien und Häkelarbeiten
Seidene Strümpfe und Tücher usw.

Unübertroffener Erfolg . Geringste Mühew
Billigster Gebrauch. :: Einfachste Anw«

Gebrauchsanweisung auf jedem Paket.

&CIE .. DÜSSELDORF , auch Fabrikanten der bekannten

Königliches Gymnasium
in Eadamar.

Am Donnerstag den 21. M., dem Gedenktage

der 500-jährigen Herrschertätigkeit
des Hohenzollernhauses,

findet in der Aula, »m 9 Uhr eine Schulfeier statt , zu der die Eltern
unserer Schüler und die Freunde der Anstalt hierdurch ergebenst
eingeladen werden.

Der Gymnasialdirektor.

AMMcher zu haben in der Druckerei
des Hadamarer Anzeigers.
Joh Will » Hörter.

Obstmarkt in Badamar.
Der dritte diesjährige Obstmarki wird:

am Dienstag, den 19. Oktober 1915
auf hiesigem„Unterem Martplatze" abgehalten. Zum Verkaufe kommt,
gepflücktes, sortiertes Tafel- und Wirtschaftsobst, sowie gewöhnliches
Wirtschafts- und Mostobst.

Gemüse können ebenfalls zum Verkaufe angefahren werden.
Beginn der Märkte vormittags 10 Uhr.

Hadamar, den 15. Oktber 1915.

Der Magistrat.
Dr . Decher , Bügermeister.

Aufruf.
Sammdt mislänbifdirs Geilt!

lange Dauer des Krieges nötigt zu immer wetterer Ausd,
nung der Liebestätigkeit. Nicht nur während die Kämpfe toben, soud,
auch später, auf lange Zeit hin, müssen noch ungeheure Aufwendung
genrncht werden, um die Schäoen, die der Krieg verursacht zu heil
Auch zur Pflege und Versorgung

der verwundeten und erkrankten Krieger
bedarf das rote Kreuz noch großer Mittel. Diesem Zwecke vornehm
gilt unsere Sammlung.

Jeder, der von einer Auslandsreise Geld mitgebracht hat oder fo| -i
tn den Besitz solcher Gegenstände gekommen ist, stelle sie uns zur B
fügung. Zu großen Mengen vereinigt, haben sie bedeutenden Weiß 1

.. . Wer «mlauffähige ausländische Geldstücke (auch Papi,
gelb) im Betrage von wenigstens 25 Mark einsendet, erhält als

Ehrenpreis
eine von dem bekannten Tierbildhaner Profeffor Gaul entworfene«
innerungsmünze, die aus Eisen unter Verwendung von Keschoßmet
hergestellt ist. Vereine , Schulen , Stammtische « . jeder ein -rel,
werden herzlich gebeten, sich der Sammeltätigkeitzu widmen. HwEdelmetalle
werden auch in ungemünzter Form dankend eittgegengenommen.
Central-Komitee-es Preußischen Landesvereins vom Roten Krei

Der Vorsitzende
von Pfuel.

hl . Fl « gesammelten Gegenstände liefere man ein (entdweder persönlichdurch Boten oder durch die Post) bei der • 1 ^
Sammelftelle: Central-Komitee vom Roten Kren, Abtei luna vif

Sammel- «nd Werbewese« 2, Berlin , W 35, Schöneberger Ufer
Gewährung des Ehrenpreises werden umlauffähige Münzen mm dm
^Ubdenskurse ungemünztes Edelmetall und nichi nmlauffähiqe Go

und Silbermunzen zum Metallwert angerechnet. 9 0

LBringtliiGrQolil zur RsicfubanF
Liebesgaben

für die Allgemeinheit der Feldtruppen
nimmt im Bereich des f8 . Armeekorps
entgegen die „Abnahmeftelle freiwilliger

Gaben Nr . 2 " Frankfurt a. M . Süd
Hedderichstr. 59 (im Gebäude der Korps-Intendantur)

Postschekkonto: Frankfurta. M. No. 9744.
Rotwein für die Truppen der Ostfront  zur

Verhütung der Seuchengefahrenwird dringend ge¬
braucht, und erscheint notwendiger als alles andere.

Für die W estf r o n 1 und die Lazarette  in
den Ettppengebieten sind Bücher und Zeitschriften
notwendig. Durch die langandauernden Stellungs¬
kämpfe hat sich ein großer Bedarf an gutem Lese¬
stoff eingestellt.

Der Winter steht vor der Tür ! Spendet Woll¬
sachen für die Kampftruppen! Unterjacken, Kopf-

Brust-, Kniewärmer, Leibbinden usw.
Wäschestücke wie: Hemden. Strümpfe, Hand- und

Taschentücheru. s. w.
Genußmittel wie: Tabak, Cigarren u. s. w., Scho¬

kolade, Tee, Kakao, Kaffee, usw.
Nahrungsmittel : Fleisch- Fisch-, Gemüsekonserven

Würste usw.
Gebrauchsgegenstände : Tafchenmeffer, Bestecke,

Taschenlampenu. Ersatzbatterien,
Kerzen, Notizbücher, Bleistifte
usw.

Helfe Jeder nach Kräften mit! Jede Gabe wird mit
Dank angenommen von dem vaterländischen  Frau-
enverein , Vorsitzende Frau Bürgermeister Hartmann
zu Hadamar, und uns, zur Weiterbeförderung auf vor¬
geschriebenem Wege ins Feld, zugeführü

Abnahmestelle freiwilliger Gaben Ne. 2
des 18. Armeekorps

Robert de Neufville , Commerzienrat,
Delegierter des Kaiserlichen Kommissars und Miliiär-
inspekteurs der freiwilligen Krankenpflege im Kriege.
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